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Sachverhalt und Antrge 

I. Auf die am 11. Juni 1979 angemeldete europische Patent-

anmeldung Nr. 79 101 890.6, fUr die die Prioritt einer 

frUheren Anrneldung vom 8. Juli 1978 in Anspruch genonunen 

wird, 1st am 16. Februar 1983 das fUnf PatentansprUche 

umfassende europische Patent 0 007 009 erteilt worden. 

Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Verfahren zum Anzeigen von Stellgröl3en fernbedienter, 

zonaler Steliglieder zum Dosieren der Farb- und/oder 

FeuchtfUhrung an einem zentralen Fernsteuerplatz einer 

Rotationsdruckmaschine, wobei die in Form von elektrischen 

Steilsignalen rUckgemeldeten Stellgröl3en in Anzeigesignale 

umgewandelt und diese Signale zur optischen Darstellung des 

Farb- und/oder Feuchteprofils (7) jeweils den Leuchtdioden 

(3) von getrennten, den einzelnen Farb- und/oder Feucht-

zonen zugeordneten Leuchtdiodenreihen (2) zugefUhrt werden, 

wobei jede der aufeinanderfolgenden Leuchtdioden innerhaib 

ether Leuchtdiodenreihe einen anderen Anzeigewert reprsen-

tiert, dadurch gekennzeichnet, dal3 aus denselben Stell-

signalen die Anzeigesignale fUr eine Wertdarstellung in 

zwei wertmäl3ig unterteilten, jedoch rum1ich identischen 

Anzeigen, von denen die eine als Grobanzeige und die aridere 

als hochaufgelöste Feinanzeige dient, gewonnen werden, und 

zwar derart, daB alle jeweils innerhaib einer Leuchtdioden-

reihe (2) aufeinanderfolgenden Leuchtdioden (3) nicht nur 

die verschiedenen Werte der Grobanzeige, sondern auch Zwi-

schenwerte zwischen dern durch die betreffende Leuchtdiode 

aufgezeigten Wert der Grobanzeige und dem nchst höheren, 

nicht angezeigten Wert dieser Grobanzeige anzeigen, wobei 

jeder Leuchtdiode (3) dieser Reihe (2) ein anderer Zwi-

schenwert zugeordnet 1st." 

II. Nachdem zwei Einsprechende gegen die Erteilung des Patents 

Einspruch eingelegt hatten, hat die Einspruchsabteilung 

01057 	 .../... 



2 	 T 236/84 

durch Entscheidung vom 19. September 1984 die EinsprUche 

zurUckgewiesen und das Patent in unverndertern Umfang 

aufrechterhalten. 

III. Geyen diese Entscheidung hat die Einsprechende I, die 

MAN-Roland Druckmaschinen Aktiengesellschaft, 

D-6050 Of fenbach/Main, 

am 5. Oktober 1984 Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Die 

BeschwerdegebUhr ist am 15. Oktober 1984 gezahit worden, 

und die schriftliche BegrUridung aer Beschwerde ist am 

21. Januar 1985 eingegangen. 

Die Einsprechende meint, fUr den Fachmann ergben sich für 

die Verwirklichung der ihm durch die deutsche Offenlegungs- 

schrift 1 623 873 vermittelten Lehre, mit dem gleichen 

Eingangssignal eine Grob- und eine Feinanzeige zu initiie-

ren, ohne erfinderisches Thtigwerden zwei Möglichkeiten. 

Entweder verwende er zwei rumlich getrennte Lichtdioden-

reihen, oder er verwende gleiche Leuchtdioden, mache diese 

aber in Farbe oder Leuchtdauer unterschiedlich. Beide Aus-

fUhrungen seien in der "Funkschau", 1977, Heft 1, Seite 15, 

beschrieben. Zur zweiten Möglichkeit werde auch auf "Den 

Elektroniker", 1973, Heft 3, Seiten 146 bis 152, hingewie-

sen. Gleichzeitig hat die Einsprechende Kopien der Sei- 

ten 15 bis 17 aus Heft 1 der "Funkschau", 1977, einge-

reicht. 

IV. Die Patentinhaberin hat sich zu der BeschwerdebegrUndung in 

einem Schriftsatz vom 6. Februar 1985 geu13ert. Sie tritt 

dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und beantragt, 

die Beschwerde zurUckzuweisen. 

V. Von der gemäl3 Artikel 107 EPU am Verfahren beteiligten 

Einsprechenden II, 

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft, D-8700 Wurzburg, 

ist keine Xul3erung zur Akte gelangt. 
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EntscheidungsgrUnde 

I. 	Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie 1st daher zulssig. 

2. 	Nach der Beschreibung geht die Erfindung aus von einem von 

der Patentinhaberin entwickelten Verfahren fUr Rotations-

druckrnaschinen mit Steligliedern zum Verndern der Farb-

zufuhr, mit dem die Stellgröl3e der den einzelnen Farbzonen 

zugeordneten fernbedienten Steliglieder an einem zentralen 

Fernsteuerplatz der Maschine angezeigt wird (vgl. Spalte 1, 

Zeilen 16 bis 54, der Patentschrjft). Bei dem in den 

"Heidelberger Nachrichten" 3/35, Jahrgang 1977, beschrie-

benen bekannten Verfahren werden die Stellgröf3en der Stell-

glieder durch Aktivieren von Leuchtdioden einzelner Leucht-

diodenreihen optisch dargesteilt, von denen je eine jeder 

Farb- und/oder Feuchtzone zugeordnet 1st. Innerhaib jeder 

Leuchtdiodenreihe reprsentieren die auf eine gemeinsame 

Nullinie bezogenen aufelnanderfolgenden Leuchtdioden je- 

wells einen anderen Anzeigewert. Von den aktivierten 

Leuchtdioden aller Leuchtdiodenrejhen wird an dem Fern-

steuerplatz das sogenannte Farbprof ii Uber die Maschinen-

breite in Form einer Analoganzeige geliefert. Die Genauig-

keit der Zwischenwertanzeige 1st bei diesem Verfahren ver-

h1tnism13ig gering, da fUr die Anzeige jeweils nur elne 

Leuchtdiode herarigezogen wird. 

Die auf diese Weise erreichbare Genauigkeit der Erkennung 

des Farbprofils, so ist in der Patentschrjft welter aus-

gefUhrt, genUge vor allem nicht mehr, seit es gelungen sel, 

Steliglieder zu entwickeln, die im Unterschied zu den bis 

dahin bekannten Steligliedern die wirkliche Farbschicht-

dicke reprsentierten. Die geforderte Anzeigegenauigkeit 

lasse sich auch nicht durch eine Erhöhung der Zahi der 
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Leuchtdioden in jeder Reihe erreichen; aui3erdem sei der 

dafUr benötigte (zustzliche) Platz meistens am Fernsteuer-

platz nicht vorhanden. 

3. Der Erfindung liegt daher nach Spalte 3, Zeilen 28 bis 41, 

der Patentschrift die Aufgabe zugrunde, zustz1ich zu der 

bereits vorhandenen Anaioganzeige des Farb- und/oder 

Feuchteprofils ein Verfahren fUr eine Feinanzeige mit hohem 

Auflösungsvermögen zu schaffen, die mit geringem Aufwand 

eine weitere genaue Restinformation Uber den Feineinstell-

zustand der Farb- und/oder Feuchtgebung der einzelnen Farb-

und/oder Feuchizonen liefert und diese dem Bedienungsper-

sonal przise und leicht erfal3bar anzeigt, so dal3 die In-

formation Uber eine optimale Farbgebung ]complett 1st. Der 

sachverständige Leser erkennt ohne weiteres, dal3 der mit 

"zustz1ich zu" beginnende erste Nebensatz der Aufgabe, 

insbesondere, wenn er diesen Satz im Zusammenhang mit den 

seine Aussage spezifizierenden foigenden Angaben liest, 

besagt, daB mit der Erfindung ein Verfahren geschaffen 

werden soil, das zustzlich zu der bisherigen Analog-Grob-

anzeige eine Uber die Einstellung der Farb- und Feucht-

gebung genauer informierende Feinanzeige liefert (vgl. auch 

Spalte 5, Zeilen 53 und 54, der Beschreibung). 

4. Die Bedenken der Einsprechenden, dal3 die Aufgabe mit den irn 

Patentanspruch 1 aufgefUhrten Merkmalen gelöst wird, teilt 

die Karnmer nicht. Es xnag sein, daB sich fUr die praktische 

Verwirklichung des Verfahrens nach diesem Anspruch die eine 

oder andere der in den abhngigen AnsprUchen angegebenen 

besonderen AusfUhrungsarten der irn Patentanspruch 1 nieder-

geiegten Lösungsidee besser eignet. Dadurch wird jedoch 

nicht in Frage gesteilt, daB die Lehre nach Anspruch 1 dem 

Fachmann die Mittel an die Hand gibt, die ihn in den Stand 

setzen, zustzlich zu der Grobanzeige eine digitale Feinan-

zeige zu gewinnen. 
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Die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 braucht daher 

nicht durch Aufnahme weiterer Merkmale przisiert zu 

werden. 

5. Wie die PrUfung durch die Kainmer ergeben hat, 1st em 

Verfahren mit alien im Patentanspruch 1 aufgefUhrten 

Merkinalen durch keines der genannten Dokuinente bekannt-

geworden. Im einzeinen braucht das nicht begrUndet zu 

werden, da seine Neuheit von der BeschwerdefUhrerin im 

Beschwerdeverfahren riicht bestritten worden ist. 

GegenUber dem entgegengehalterien Stand der Technik 1st der 

Gegenstand des Anspruchs 1 mithin neu. 

6. Zur Frage, ob das Verfahren nach Anspruch 1 nahegelegen 

hat, ist foigendes auszufilhren: 

6.1 	Durch die in der BeschwerdebegrUndung an erster Stelle 

erörterte deutsche Offenlegungsschrift 1 623 873 war es 

nicht nur bekannt, mit demselben Eingangssignai eine Grob-

und eine Feinanzeige auszuiösen. Dieses Dokuxnent vermittelt 

dem Fachmanri aul3erdem eine ins einzelne gehende Lehre zur 

Realisierung der beiden Anzeigen. Sie besteht darin, daB 

von den Signalen eine Grobanzeigevorrichtung und elne von 

dieser rum1ich getrennte Feinanzeigevorrichtung ange-

steuert werden und daB die Grobanzeigevorrichtung zur quasi-

analogen Mel3wertanzeige aus bandförmig aneiandergereihten 

Leuchtzelien, die Feinanzeigevorrichtung dagegen aus 

Leuchtsegmenten bestehen soil, die so zu gruppieren sind, 

daB sie eine nuinerische Anzeige liefern. Entgegen dem Vor- 

bringen der BeschwerdefUhrerin znui3te der Fachmann daher 

nicht mehr kiären, wie die beiden Anzeigevorrichtungen 

auszubiiden seien. 

6.2 Den ihnen durch die Offenlegungsschrift gewiesenen Weg, fUr 

jede der beiden Anzeigen eine besondere, von der anderen 
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rum1ich getrennte Anzeigevorrichtung vorzusehen, sind die 

Erfirider nicht gegangen. Bei ihrem Verfahren werden die bel 

dem im Abschnitt2 erörterten bekannten Verfahren die An- 

zeigevorrichtung bildenden Leuchtdiodenreihen aul3er zur 

Grobarneiye jeweils gleicflzeitig als Mittel zurn Liefern 

einer Feinanzeige ausgenutzt, und zwar in der Weise, daB 

jeweils eine Leuchtdiode einer jeden Reihe eine analoge 

Grobanzeige und zur selben Zeit mindestens eine weitere 

Leuchtdiode derselben Reihe eine digitale Feinanzeige zur 

Feinkorrektur des Farbprofils liefert. 

6.3 	In Richtung auf diese Lösurig wurden die Uberlegungen des 

Fachmanns auch durch die erstmals im Beschwerdeverfahren 

genannten, in Kopie vorgelegten Seiten 15 bis 17 aus der 

"Funkschau", 1977, Heft 1, nicht gelenkt. 

Bei der in dieser Zeitschriftenstelle im einzelnen be-

schriebenen elektronischen Uhr werden zur gleichzeitigen 

Stunden- und Minutenanzeige zwei rumlich voneinander ge-

trennte Anzeigevorrichtungen (auf zwei Kreisen angeordnete 

Leuchtdioden) verwendet. Das Verfahren stimxnt somit prinzi-

piell mit dem der deutschen Of fenlegungsschrift 1 623 873 

zu entnehmenden Verfahren Uberein. Die im Abschnitt 6.2 

gezogerie Folgerung gilt daher auch fUr das in der 

"Funkschau", 1977, Heft 1, Seiten 15 bis 17, beschriebéne 

Anzeigeverfahren. 

Die auf Seite 15 der "Funkschau" beiläufig erwhnte andere 

Lösung für das Problem, eine elektronische Uhr mit quasi-

analoger Darstellung der Uhrzeit zu schaffen, beruht auf 

der Idee, die Stunden und Minuten abwechselnd auf einer von 

Leuchtdioden gebildeteri Anzeigevorrichtung anzuzeigen. 

Deswegen sei diese Anzeige sehr ungenau. Der Fachznann wird 

daher dieses Verfahren mangels einer Eignung als Lösungs- 

vorbild ausscheiden. Die fUr das Verfahren von der Be-

schwerdefUhrerin als Beleg genannten Seiten 146 bis 152 der 
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Zeitschrift ssr  Elektroniker", Heft 3, 1973, die in dem 

Fundstellenhinweis auf Seite 17 der Zeitschrift "Funk-

schau", 1977, Heft 1, aufgeffihrt sind, sind im Heft 3 des 

Jahrgangs 1973 der im AT-Fachbuchverlag GmbH, Stuttgart, 

herausgegebenen Zeitschrift "Der Elektroniker" nicht 

enthalten. Auf sie kann deshaib nicht eingegangen werden. 

6.4 Die Dioden einer Diodenreihe fUr zwei Anzeigen zu verwen-

den, geht auch aus dem in der Beschwerdeschrift noch auf-

gefflhrten Wochenrnagazin "Deutscher Drucker", Nr. 1/10-1-74, 

Seite 14, als bekannt hervor. Zweck dieses Verfahrens, bei 

dem beide Anzeigen im Ubrigen im Unterschied zu dem zuletzt 

erörterten Zeitanzeigeverfahren gleichzeitig erfolgen, 1st 

es, bei Druckinaschinen gegebenenfalls auftretende Abwei-

chungen der Istwerte des Farbschichtprofils von den in der 

Maschine gespeicherten Soliwerten anzuzeigen. Mit der Fra-

ge, wie genau die Istwertanzeige ist oder wie etwa deren 

Genauigkeit gesteigert werden kann, befaBt sich die Ent- 

gegenhaltung nicht. Hinsichtlich der Darstellung des 

Farbprofils geht sie also nicht fiber das hinaus, was auch 

die "Heidelberger Nachrichten" 3/35, Jahrgang 1977, leh-

ren. 

6.5 Unter den von der BeschwerdefUhrerin zur Begrfindung ihrer 

Beschwerde nicht herangezogenen Entgegenhaltungen befassen 

sich noch die französische Patentschrift 2 214 130 und die 

USA-Patentschrift 4 014 011 mit Verfahren zum Anzeigen von 

Mef3werten mittels Leuchtdiodenreihen, die aul3er einem 

Grundwert einen diesen przisierenden Zwischenwert liefern. 

Nach der französischen patentschrift wird der Grundwert 

durch einen seiner Gröl3e proportionalen Leuchtbalken und 

der Zwischenwert durch eine Anderung der Helligkeit der 

Leuchtdiode am vorderen Balkenende im Vergleich zur Hellig-

keit der vorangehenden Leuchtdiode angezeigt. Daher ist em 
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zweites Anzeigesignal erforderlich, das dem Zwischenwert 

entspricht und auf das Grundsignal addiert wird. 

Mit dem Verfahren nach der USA-Patentschrift 4 014 011 

lassen SiCh nur Haib- unci Vierteiwerte durch Kombination 

der Leuchtintensitten von jeweils zwei aufeinanderfol-

genden Leuchtdioden anzeigen, die durch unterschiedliche 

Ausgangssignale hervorgerufen werden. 

Die Verwendung derselben Leuchtdiodenreihe zur Lieferung 

von zwei Anzeigen zur selben Zeit, von denen die eine eine 

Zwischenwertanzeige ist, war mithin schon bekannt. Bel 

diesen Lösungen werden die Zwischenwerte jedoch durch die 

Helligkeitsunterschiede zwischen zwei benachbarten Leucht-

dioden reprsentiert. Sie konnten deshaib auch in Verbin- 

dung mit den Erkenntnissen, die den zuvor erörterten 

Entgegenhaltungen zu entnehmen sind, den Fachmann nicht 

dazu anregen, alle Leuchtdioden der Leuchtdiodenreihe zur 

Zwischenwertanzeige in der Weise heranzuziehen, daB jeder 

Leuchtdiode ein anderer Zwischenwert zugeordnet ist, und 

die erforderlichen Anzeigesignale aus denselben Stell-

signalen zu gewinnen. 

6.6 Einer K1rung der Frage, ob der von der Einsprechenden II 

entgegengehaltene Prospekt der Firma NeumUller, 

8021 Taufkirchen, vorveröffentlicht ist, bedurfte es aus 

den im vorigen Abschnitt genannten GrUnden nicht. 

6.7 Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht somit auf einer 

erfinderischen Thtigkeit im Sinn des Artikels 56 EPU. 

7. Der Patentanspruch 1 hat daher Bestand. 

8. Die rUckbezogenen AnsprUche 2 bis 5 sind auf besondere 

AusfUhrungsarten des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet 

und können deshaib auch bestehen bleiben. 
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